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Versorgungsbedingungen  
enercity Fernwärme  
Stand: 01.10.2022 

 
Die Versorgungsbedingungen enercity Fernwärme bestehen aus  

 „Allgemeine Bedingungen der enercity AG für die Versorgung mit Fernwärme“ 

 „Ergänzende Bedingungen der enercity AG für die Belieferung mit Fernwärme“  

 „Ergänzende Bedingungen der enercity AG für den Anschluss an Fernwärme“  

 „Ergänzende Bedingungen der enercity AG für die Belieferung mit Fernwärme zur Kühlung“ 

 
 

Allgemeine Bedingungen der enercity AG für die Versorgung mit 
Fernwärme  
 
Die enercity AG bietet die Versorgung mit Fernwärme zu den nachfol-

genden Allgemeinen Bedingungen, die dem Wortlaut der „Verordnung 

über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVB-

FernwärmeV)“ vom 20.06.1980 (BGBl. I S. 742) zuletzt geändert durch 

Art. 5 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie des Europäischen Par-

laments und des Rates über Endenergieeffizienz und Energiedienstleis-

tungen vom 04.11.2010 (BGBl. I S. 1483) weitestgehend entsprechen, 

an. 

§ 1 Gegenstand der Verordnung 

(1)   Soweit Fernwärmeversorgungsunternehmen für den Anschluß an 

die Fernwärmeversorgung und für die Versorgung mit Fernwärme Ver-

tragsmuster oder Vertragsbedingungen verwenden, die für eine Vielzahl 

von Verträgen vorformuliert sind (allgemeine Versorgungsbedingungen), 

gelten die §§ 2 bis 34. Diese sind, soweit Absatz 3 und § 35 nichts ande-

res vorsehen, Bestandteil des Versorgungsvertrages. 

(2)   Die Verordnung gilt nicht für den Anschluss und die Versorgung von 

Industrieunternehmen. 

(3)   Der Vertrag kann auch zu allgemeinen Versorgungsbedingungen 

abgeschlossen werden, die von den §§ 2 bis 34 abweichen, wenn das 

Fernwärmeversorgungsunternehmen einen Vertragsabschluß zu den all-

gemeinen Bedingungen dieser Verordnung angeboten hat und der 

Kunde mit den Abweichungen ausdrücklich einverstanden ist. Auf die ab-

weichenden Bedingungen sind die §§ 305 bis 310 des Bürgerlichen Ge-

setzbuchs anzuwenden. Von den Bestimmungen des § 18 Absatz 1 und 

§ 24 Absatz 1 darf nicht abgewichen werden. 

(4)   Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat seine allgemeinen 

Versorgungsbedingungen, soweit sie in dieser Verordnung nicht ab-

schließend geregelt sind oder nach Absatz 3 von den §§ 2 bis 34 abwei-

chen, einschließlich der dazugehörenden Preisregelungen und Preislis-

ten in geeigneter Weise öffentlich bekanntzugeben.  

§ 1a   Veröffentlichungspflichten 

(1)   Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat in leicht zugänglicher 

und allgemein verständlicher Form in jeweils aktueller Fassung seine all-

gemeinen Versorgungsbedingungen, einschließlich der dazugehörenden 

Preisregelungen, Preisanpassungsklauseln und Preiskomponenten, so-

wie eindeutige Verweise auf die Quellen verwendeter Indizes und Preis-

listen barrierefrei im Internet zu veröffentlichen. 

(2)   Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat zudem Informationen 

über die Netzverluste in Megawattstunden pro Jahr als Differenz zwi-

schen der Wärme-Netzeinspeisung und der nutzbaren Wärmeabgabe im 

Internet in leicht zugänglicher und allgemein verständlicher Form zu ver-

öffentlichen. Die Wärmeabgabe entspricht der vom Kunden und vom 

Versorger für eigene Einrichtungen entnommenen Wärme. 

§ 2 Vertragsabschluss 

(1)   Der Vertrag soll schriftlich abgeschlossen werden. Ist er auf andere 

Weise zustande gekommen, so hat das Fernwärmeversorgungsunter-

nehmen den Vertragsabschluss dem Kunden unverzüglich schriftlich zu 

bestätigen. Wird die Bestätigung mit automatischen Einrichtungen aus-

gefertigt, bedarf es keiner Unterschrift. Im Vertrag oder in der Vertrags-

bestätigung ist auf die allgemeinen Versorgungsbedingungen hinzuwei-

sen. 

(2)   Kommt der Vertrag dadurch zustande, dass Fernwärme aus dem 

Verteilungsnetz des Fernwärmeversorgungsunternehmens entnommen 

wird, so ist der Kunde verpflichtet, dies dem Unternehmen unverzüglich 

mitzuteilen. Die Versorgung erfolgt zu den für gleichartige Versorgungs-

verhältnisse geltenden Preisen. 

(3)   Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, jedem 

Neukunden bei Vertragsabschluss sowie den übrigen Kunden auf Ver-

langen die dem Vertrag zugrunde liegenden allgemeinen Versorgungs-

bedingungen einschließlich der dazugehörenden Preisregelungen und 

Preislisten unentgeltlich auszuhändigen. 

§ 3 Anpassung der Leistung  

(1)   Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat dem Kunden die Mög-

lichkeit einzuräumen, eine Anpassung der vertraglich vereinbarten Wär-

meleistung (Leistung) während der Vertragslaufzeit vorzunehmen. Die 

Anpassung der Leistung nach Satz 1 kann einmal jährlich mit einer Frist 

von vier Wochen zum Ende eines Kalendermonats erfolgen und bedarf 

keines Nachweises, sofern sich die Leistung nicht um mehr als 50 Pro-

zent reduziert.  

(2)   Der Kunde kann eine Anpassung der Leistung, die eine Reduktion 

um mehr als 50 Prozent im Vergleich zur vertraglich vereinbarten Leis-

tung darstellt, oder eine Kündigung des Versorgungsvertrages mit zwei-

monatiger Frist vornehmen, sofern er die Leistung durch den Einsatz er-

neuerbarer Energien ersetzen will. Er hat zu belegen, dass erneuerbare 

Energien eingesetzt werden sollen. 

§ 4 Art der Versorgung 

(1)   Das Fernwärmeversorgungsunternehmen stellt zu den jeweiligen 

allgemeinen Versorgungsbedingungen Dampf, Kondensat oder Heizwas-

ser als Wärmeträger zur Verfügung. 

(2)   Änderungen der allgemeinen Versorgungsbedingungen werden erst 

nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam. 

(3)   Für das Vertragsverhältnis ist der vereinbarte Wärmeträger maßge-

bend. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen kann mittels eines an-

deren Wärmeträgers versorgen, falls dies in besonderen Fällen aus wirt-

schaftlichen oder technischen Gründen zwingend notwendig ist. Die Ei-

genschaften des Wärmeträgers insbesondere in Bezug auf Temperatur 

und Druck ergeben sich aus den technischen Anschlussbedingungen. 

Sie müssen so beschaffen sein, dass der Wärmebedarf des Kunden in 

dem vereinbarten Umfang gedeckt werden kann. Zur Änderung techni-

scher Werte ist das Unternehmen nur berechtigt, wenn die Wärmebe-

darfsdeckung des Kunden nicht beeinträchtigt wird oder die Versorgung 

aus technischen Gründen anders nicht aufrecht erhalten werden kann 

oder dies gesetzlich oder behördlich vorgeschrieben wird. 

(4)   Stellt der Kunde Anforderungen an die Wärmelieferung und an die 

Beschaffenheit des Wärmeträgers, die über die vorgenannten Verpflich-

tungen hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, entsprechende Vorkeh-

rungen zu treffen. 
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§ 5 Umfang der Versorgung, Benachrichtigung bei 
Versorgungsunterbrechungen 

(1)   Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, Wärme im 

vereinbarten Umfang jederzeit an der Übergabestelle zur Verfügung zu 

stellen. Dies gilt nicht,  

1. soweit zeitliche Beschränkungen vertraglich vorbehalten sind, 

2. soweit und solange das Unternehmen an der Erzeugung, dem Bezug 

oder der Fortleitung des Wärmeträgers durch höhere Gewalt oder 

sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zuge-

mutet werden kann, gehindert ist. 

(2)   Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vor-

nahme betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Das Fernwärmever-

sorgungsunternehmen hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit 

unverzüglich zu beheben. 

(3)   Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat die Kunden bei einer 

nicht nur für kurze Dauer beabsichtigten Unterbrechung der Versorgung 

rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Die Pflicht zur Benach-

richtigung entfällt, wenn die Unterrichtung  

1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und das Unterneh-

men dies nicht zu vertreten hat oder 

2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzö-

gern würde. 

§ 6 Haftung bei Versorgungsstörungen 

(1)   Für Schäden, die ein Kunde durch Unterbrechung der Fernwärme-

versorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, 

haftet das ihn beliefernde Fernwärmeversorgungsunternehmen aus Ver-

trag oder unerlaubter Handlung im Falle  

1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des 

Kunden, es sei denn, dass der Schaden von dem Unternehmen oder 

einem Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch 

fahrlässig verursacht worden ist, 

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden we-

der durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit des Unterneh-

mens oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht 

worden ist, 

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch 

Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit des Inhabers des Unterneh-

mens oder eines vertretungsberechtigten Organs oder Gesellschaf-

ters verursacht worden ist. 

§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzli-

chem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden. 

(2)   Absatz 1 ist auch auf Ansprüche von Kunden anzuwenden, die 

diese gegen ein drittes Fernwärmeversorgungsunternehmen aus uner-

laubter Handlung geltend machen. Das Fernwärmeversorgungsunter-

nehmen ist verpflichtet, seinen Kunden auf Verlangen über die mit der 

Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhän-

genden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind 

oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre 

Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist. 

(3)   Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15 EUR. 

(4)   Ist der Kunde berechtigt, die gelieferte Wärme an einen Dritten wei-

terzuleiten, und erleidet dieser durch Unterbrechung der Fernwärmever-

sorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung einen Scha-

den, so haftet das Fernwärmeversorgungsunternehmen dem Dritten ge-

genüber in demselben Umfange wie dem Kunden aus dem Versorgungs-

vertrag. 

(5)   Leitet der Kunde die gelieferte Wärme an einen Dritten weiter, so 

hat er im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten sicherzustellen, dass 

dieser aus unerlaubter Handlung keine weitergehenden Schadensersatz-

ansprüche erheben kann, als sie in den Absätzen 1 bis 3 vorgesehen 

sind. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat den Kunden hierauf 

bei Abschluss des Vertrages besonders hinzuweisen. 

(6)   Der Kunde hat den Schaden unverzüglich dem ihn beliefernden 

Fernwärmeversorgungsunternehmen oder, wenn dieses feststeht, dem 

ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen. Leitet der Kunde die gelie-

ferte Wärme an einen Dritten weiter, so hat er diese Verpflichtung auch 

dem Dritten aufzuerlegen. 

 

§ 7  

(aufgehoben) 

§ 8 Grundstücksbenutzung 

(1)   Kunden und Anschlussnehmer, die Grundstückseigentümer sind, 

haben für Zwecke der örtlichen Versorgung das Anbringen und Verlegen 

von Leitungen zur Zu- und Fortleitung von Fernwärme über ihre im glei-

chen Versorgungsgebiet liegenden Grundstücke und in ihren Gebäuden, 

ferner das Anbringen sonstiger Verteilungsanlagen und von Zubehör so-

wie erforderliche Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese 

Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Fernwärmeversorgung ange-

schlossen sind, die vom Eigentümer in wirtschaftlichem Zusammenhang 

mit der Fernwärmeversorgung eines angeschlossenen Grundstücks ge-

nutzt werden oder für die die Möglichkeit der Fernwärmeversorgung 

sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Sie entfällt, wenn die Inanspruchnahme 

der Grundstücke den Eigentümer mehr als notwendig oder in unzumut-

barer Weise belasten würde. 

(2)   Der Kunde oder Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Um-

fang der beabsichtigten Inanspruchnahme von Grundstück und Gebäude 

zu benachrichtigen. 

(3)   Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen 

verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar 

sind. Die Kosten der Verlegung hat das Fernwärmeversorgungsunter-

nehmen zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen ausschließlich 

der Versorgung des Grundstücks dienen. 

(4)   Wird der Fernwärmebezug eingestellt, so hat der Grundstückseigen-

tümer die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie auf Verlan-

gen des Unternehmens noch fünf Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei 

denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann. 

(5)   Kunden und Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer 

sind, haben auf Verlangen des Fernwärmeversorgungsunternehmens 

die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Benutzung 

des zu versorgenden Grundstücks und Gebäudes im Sinne der Absätze 

1 und 4 beizubringen. 

(6)   Hat der Kunde oder Anschlussnehmer zur Sicherung der dem Fern-

wärmeversorgungsunternehmen nach Absatz 1 einzuräumenden Rechte 

vor Inkrafttreten dieser Verordnung die Eintragung einer Dienstbarkeit 

bewilligt, so bleibt die der Bewilligung zugrunde liegende Vereinbarung 

unberührt. 

(7)   Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und 

Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für 

den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt 

sind. 

§ 9 Baukostenzuschüsse 

(1)   Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, von den 

Anschlussnehmern einen angemessenen Baukostenzuschuss zur teil-

weisen Abdeckung der bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen 

Kosten für die Erstellung oder Verstärkung von der örtlichen Versorgung 

dienenden Verteilungsanlagen zu verlangen, soweit sie sich ausschließ-

lich dem Versorgungsbereich zuordnen lassen, in dem der Anschluss er-

folgt. Baukostenzuschüsse dürfen höchstens 70 vom Hundert dieser 

Kosten abdecken. 

(2)   Der von den Anschlussnehmern als Baukostenzuschuss zu über-

nehmende Kostenanteil bemisst sich nach dem Verhältnis, in dem die an 

seinem Hausanschluss vorzuhaltende Leistung zu der Summe der Leis-

tungen steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich erstellten 

Verteilungsanlagen oder auf Grund der Verstärkung insgesamt vorgehal-

ten werden können. Der Durchmischung der jeweiligen Leistungsanfor-

derungen ist Rechnung zu tragen. 

(3)   Ein weiterer Baukostenzuschuss darf nur dann verlangt werden, 

wenn der Anschlussnehmer seine Leistungsanforderung wesentlich er-

höht. Er ist nach Absatz 2 zu bemessen. 

(4)   Wird ein Anschluss an eine Verteilungsanlage hergestellt, die vor In-

krafttreten dieser Verordnung errichtet worden oder mit deren Errichtung 

vor diesem Zeitpunkt begonnen worden ist, und ist der Anschluss ohne 

Verstärkung der Anlage möglich, so kann das Fernwärmeversorgungs-

unternehmen abweichend von den Absätzen 1 und 2 einen Baukosten-

zuschuss nach Maßgabe der für die Anlage bisher verwendeten Berech-

nungsmaßstäbe verlangen. 
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(5)   Der Baukostenzuschuss und die in § 10 Abs. 5 geregelten Hausan-

schlusskosten sind getrennt zu errechnen und dem Anschlussnehmer 

aufgegliedert auszuweisen. 

§ 10 Hausanschluss 

(1)   Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Verteilungsnet-

zes mit der Kundenanlage. Er beginnt an der Abzweigstelle des Vertei-

lungsnetzes und endet mit der Übergabestelle, es sei denn, dass eine 

abweichende Vereinbarung getroffen ist. 

(2)   Die Herstellung des Hausanschlusses soll auf einem Vordruck be-

antragt werden. 

(3)   Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Änderung wer-

den nach Anhörung des Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner 

berechtigten Interessen vom Fernwärmeversorgungsunternehmen be-

stimmt. 

(4)   Hausanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des Fernwärme-

versorgungsunternehmens und stehen in dessen Eigentum, es sei denn, 

dass eine abweichende Vereinbarung getroffen ist. Sie werden aus-

schließlich von diesem hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, ab-

getrennt und beseitigt, müssen zugänglich und vor Beschädigungen ge-

schützt sein. Soweit das Versorgungsunternehmen die Erstellung des 

Hausanschlusses oder Veränderungen des Hausanschlusses nicht 

selbst sondern durch Nachunternehmer durchführen lässt, sind Wünsche 

des Anschlussnehmers bei der Auswahl der Nachunternehmer zu be-

rücksichtigen. Der Anschlussnehmer hat die baulichen Voraussetzungen 

für die sichere Errichtung des Hausanschlusses zu schaffen. Er darf 

keine Einwirkungen auf den Hausanschluss vornehmen oder vornehmen 

lassen. 

(5)   Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, vom An-

schlussnehmer die Erstattung der bei wirtschaftlicher Betriebsführung 

notwendigen Kosten für  

1. die Erstellung des Hausanschlusses, 

2. die Veränderungen des Hausanschlusses, die durch eine Änderung 

oder Erweiterung seiner Anlage erforderlich oder aus anderen Grün-

den von ihm veranlasst werden, 

zu verlangen. Die Kosten können pauschal berechnet werden. § 18 Abs. 

5 Satz 1 bleibt unberührt. 

(6)   Kommen innerhalb von fünf Jahren nach Herstellung des Hausan-

schlusses weitere Anschlüsse hinzu und wird der Hausanschluss 

dadurch teilweise zum Bestandteil des Verteilungsnetzes, so hat das 

Fernwärmeversorgungsunternehmen die Kosten neu aufzuteilen und 

dem Anschlussnehmer den etwa zuviel gezahlten Betrag zu erstatten. 

(7)   Jede Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere das Un-

dichtwerden von Leitungen sowie sonstige Störungen sind dem Fernwär-

meversorgungsunternehmen unverzüglich mitzuteilen. 

(8)   Kunden und Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer 

sind, haben auf Verlangen des Fernwärmeversorgungsunternehmens 

die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Herstel-

lung des Hausanschlusses unter Anerkennung der damit verbundenen 

Verpflichtungen beizubringen. 

§ 11 Übergabestation 

(1)   Das Fernwärmeversorgungsunternehmen kann verlangen, dass der 

Anschlussnehmer unentgeltlich einen geeigneten Raum oder Platz zur 

Unterbringung von Mess-, Regel- und Absperreinrichtungen, Umformern 

und weiteren technischen Einrichtungen zur Verfügung stellt, soweit 

diese zu seiner Versorgung erforderlich sind. Das Unternehmen darf die 

Einrichtungen auch für andere Zwecke benutzen, soweit dies für den An-

schlussnehmer zumutbar ist. 

(2)   § 8 Abs. 3 und 4 sowie § 10 Abs. 8 gelten entsprechend. 

§ 12 Kundenanlage 

(1)   Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und 

Unterhaltung der Anlage hinter dem Hausanschluss, mit Ausnahme der 

Mess- und Regeleinrichtungen des Fernwärmeversorgungsunterneh-

mens, ist der Anschlussnehmer verantwortlich. Hat er die Anlage oder 

Anlagenteile einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung überlas-

sen, so ist er neben diesem verantwortlich. 

(2)   Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Verord-

nung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie 

nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert 

und unterhalten werden. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist 

berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. 

(3)   Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen befinden, können 

plombiert werden. Ebenso können Anlagenteile, die zur Kundenanlage 

gehören, unter Plombenverschluss genommen werden, um eine ein-

wandfreie Messung zu gewährleisten. Die dafür erforderliche Ausstat-

tung der Anlage ist nach den Angaben des Fernwärmeversorgungsunter-

nehmens zu veranlassen. 

(4)   Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die ent-

sprechend den anerkannten Regeln der Technik beschaffen sind. Das 

Zeichen einer amtlich anerkannten Prüfstelle bekundet, dass diese Vo-

raussetzungen erfüllt sind. 

§ 13 Inbetriebsetzung der Kundenanlage 

(1)   Das Fernwärmeversorgungsunternehmen oder dessen Beauftragte 

schließen die Anlage an das Verteilungsnetz an und setzen sie in Betrieb. 

(2)   Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist beim Fernwärmeversorgungs-

unternehmen zu beantragen. Dabei ist das Anmeldeverfahren des Unter-

nehmens einzuhalten. 

(3)   Das Fernwärmeversorgungsunternehmen kann für die Inbetriebset-

zung vom Kunden Kostenerstattung verlangen; die Kosten können pau-

schal berechnet werden. 

§ 14 Überprüfung der Kundenanlage 

(1)   Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Kun-

denanlage vor und nach ihrer Inbetriebsetzung zu überprüfen. Es hat 

den Kunden auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen 

und kann deren Beseitigung verlangen. 

(2)   Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder 

erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist das Fernwärmeversor-

gungsunternehmen berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu 

verweigern; bei Gefahr für Leib oder Leben ist es hierzu verpflichtet. 

(3)   Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage 

sowie durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz übernimmt das 

Fernwärmeversorgungsunternehmen keine Haftung für die Mängelfrei-

heit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn es bei einer Überprüfung Mängel 

festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen. 

§ 15 Betrieb, Erweiterung und Änderung von 
Kundenanlage und Verbrauchseinrichtungen, 
Mitteilungspflichten 

(1)   Anlage und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, dass 

Störungen anderer Kunden und störende Rückwirkungen auf Einrichtun-

gen des Fernwärmeversorgungsunternehmens oder Dritter ausgeschlos-

sen sind. 

(2)   Erweiterungen und Änderungen der Anlage sowie die Verwendung 

zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen sind dem Fernwärmeversorgungs-

unternehmen mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemessungs-

größen ändern oder sich die vorzuhaltende Leistung erhöht. Nähere Ein-

zelheiten über den Inhalt der Mitteilung kann das Unternehmen regeln. 

§ 16 Zutrittsrecht 

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Aus-

weis versehenen Beauftragten des Fernwärmeversorgungsunterneh-

mens den Zutritt zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies für die Prü-

fung der technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte 

und Pflichten nach dieser Verordnung, insbesondere zur Ablesung, oder 

zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen erforderlich und ver-

einbart ist. 

§ 17 Technische Anschlussbedingungen 

(1)   Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, weitere 

technische Anforderungen an den Hausanschluss und andere Anlagen-

teile sowie an den Betrieb der Anlage festzulegen, soweit dies aus Grün-

den der sicheren und störungsfreien Versorgung, insbesondere im Hin-

blick auf die Erfordernisse des Verteilungsnetzes und der Erzeugungsan-

lagen notwendig ist. Diese Anforderungen dürfen den anerkannten Re-

geln der Technik nicht widersprechen. Der Anschluss bestimmter Ver-

brauchseinrichtungen kann von der vorherigen Zustimmung des Versor-

gungsunternehmens abhängig gemacht werden. Die Zustimmung darf 

nur verweigert werden, wenn der Anschluss eine sichere und störungs-

freie Versorgung gefährden würde. 
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(2)   Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat die weiteren techni-

schen Anforderungen der zuständigen Behörde anzuzeigen. Die Be-

hörde kann sie beanstanden, wenn sie mit Inhalt und Zweck dieser Ver-

ordnung nicht zu vereinbaren sind. 

§ 18 Messung 

(1)   Für die Messung der gelieferten Wärmemenge (Wärmemessung) ist 

§ 3 der Fernwärme- oder Fernkälte-Verbrauchserfassungs- und -Abrech-

nungsverordnung vom 28. September 2021 (BGBl. I S. 4591) in der je-

weils geltenden Fassung anzuwenden. Anstelle der Wärmemessung ist 

auch die Messung der Wassermenge ausreichend (Ersatzverfahren), 

wenn die Einrichtungen zur Messung der Wassermenge vor dem 30. 

September 1989 installiert worden sind. Der anteilige Wärmeverbrauch 

mehrerer Kunden kann mit Einrichtungen zur Verteilung von Heizkosten 

(Hilfsverfahren) bestimmt werden, wenn die gelieferte Wärmemenge wie 

folgt festgestellt wird: 

1. an einem Hausanschluss, von dem aus mehrere Kunden versorgt 

werden, oder 

2. an einer sonstigen verbrauchsnah gelegenen Stelle für einzelne Ge-

bäudegruppen, die vor dem 1. April 1980 an das Verteilungsnetz an-

geschlossen worden sind. 

Das Unternehmen bestimmt das jeweils anzuwendende Verfahren; dabei 

ist es berechtigt, dieses während der Vertragslaufzeit zu ändern. 

(2)   Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat dafür Sorge zu tra-

gen, dass eine einwandfreie Anwendung der in Absatz 1 genannten Ver-

fahren gewährleistet ist. Es bestimmt Art, Zahl und Größe sowie Anbrin-

gungsort von Mess- und Regeleinrichtungen. Ebenso ist die Lieferung, 

Anbringung, Überwachung, Unterhaltung und Entfernung der Mess- und 

Regeleinrichtungen Aufgabe des Unternehmens. Es hat den Kunden und 

den Anschlussnehmer anzuhören und deren berechtigte Interessen zu 

wahren. Es ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden oder des Hausei-

gentümers Mess- oder Regeleinrichtungen zu verlegen, wenn dies ohne 

Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung oder Regelung möglich 

ist. 

(3)   Die Kosten für die Messeinrichtungen hat das Fernwärmeversor-

gungsunternehmen zu tragen; die Zulässigkeit von Verrechnungspreisen 

bleibt unberührt. Die im Falle des Absatzes 2 Satz 5 entstehenden Kos-

ten hat der Kunde oder der Hauseigentümer zu tragen. 

(4)   Der Kunde haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung 

von Mess- und Regeleinrichtungen, soweit ihn hieran ein Verschulden 

trifft. Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen dieser Einrich-

tungen dem Fernwärmeversorgungsunternehmen unverzüglich mitzuteilen. 

(5)   Bei der Abrechnung der Lieferung von Fernwärme und Fernwarm-

wasser sind die Bestimmungen der Verordnung über Heizkostenabrech-

nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. April 1984 (BGBl. I S. 

592), geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Januar 1989 

(BGBl. I S. 109), zu beachten. 

§ 19 Nachprüfung von Messeinrichtungen 

(1)   Der Kunde kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtungen 

verlangen. Bei Messeinrichtungen, die den eichrechtlichen Vorschriften 

entsprechen müssen, kann er die Nachprüfung durch eine Eichbehörde 

oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 Abs. 3 des 

Mess-und Eichgesetzes verlangen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prü-

fung nicht bei dem Fernwärmeversorgungsunternehmen, so hat er die-

ses vor Antragstellung zu benachrichtigen. 

(2)   Die Kosten der Prüfung fallen dem Unternehmen zur Last, falls eine 

nicht unerhebliche Ungenauigkeit festgestellt wird, sonst dem Kunden. 

Bei Messeinrichtungen, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen 

müssen, ist die Ungenauigkeit dann nicht unerheblich, wenn sie die ge-

setzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet. 

§ 20 Ablesung 

(1)   Die Messeinrichtungen werden vom Beauftragten des Fernwärme-

versorgungsunternehmens möglichst in gleichen Zeitabständen oder auf 

Verlangen des Unternehmens vom Kunden selbst abgelesen. Dieser hat 

dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen leicht zugänglich sind. 

(2)   Solange der Beauftragte des Unternehmens die Räume des Kunden 

nicht zum Zwecke der Ablesung betreten kann, darf das Unternehmen 

den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung schätzen; die tat-

sächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. 

 

§ 21 Berechnungsfehler 

(1)   Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine nicht unerhebliche 

Ungenauigkeit oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbe-

trages festgestellt, so ist der zuviel oder zuwenig berechnete Betrag zu 

erstatten oder nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht ein-

wandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermit-

telt das Fernwärmeversorgungsunternehmen den Verbrauch für die Zeit 

seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch 

des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers nachfol-

genden Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen Verbrauchs 

durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu 

berücksichtigen. 

(2)   Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers 

vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswir-

kung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt wer-

den; in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens zwei Jahre be-

schränkt. 

§ 22 Verwendung der Wärme 

(1)   Die Wärme wird nur für die eigenen Zwecke des Kunden und seiner 

Mieter zur Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an sonstige Dritte ist nur 

mit schriftlicher Zustimmung des Fernwärmeversorgungsunternehmens 

zulässig. Diese muss erteilt werden, wenn dem Interesse an der Weiter-

leitung nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe entgegen-

stehen. 

(2)   Dampf, Kondensat oder Heizwasser dürfen den Anlagen, soweit 

nichts anderes vereinbart ist, nicht entnommen werden. Sie dürfen we-

der verändert noch verunreinigt werden. 

§ 23 Vertragsstrafe 

(1)   Entnimmt der Kunde Wärme unter Umgehung, Beeinflussung oder 

vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Einstellung der Versor-

gung, so ist das Fernwärmeversorgungsunternehmen berechtigt, eine 

Vertragsstrafe zu verlangen. Diese bemisst sich nach der Dauer der un-

befugten Entnahme und darf das Zweifache des für diese Zeit bei 

höchstmöglichem Wärmeverbrauch zu zahlenden Entgelts nicht über-

steigen. 

(2)   Ist die Dauer der unbefugten Entnahme nicht festzustellen, so kann 

die Vertragsstrafe über einen festgestellten Zeitraum hinaus für längs-

tens ein Jahr erhoben werden. 

§ 24 Abrechnung, Preisänderungsklauseln 

(1)   Die Abrechnung des Energieverbrauchs und die Bereitstellung von 

Abrechnungsinformationen einschließlich Verbrauchsinformationen er-

folgt nach den §§ 4 und 5 der Fernwärme- oder Fernkälte-Verbrauchser-

fassungs- und -Abrechnungsverordnung in der jeweils geltenden Fas-

sung. 

(2)   (weggefallen) 

(3)   Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Preise, so 

wird der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berech-

net; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage 

der für die jeweilige Abnehmergruppe maßgeblichen Erfahrungswerte 

angemessen zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des 

Umsatzsteuersatzes. 

(4)   Preisänderungsklauseln dürfen nur so ausgestaltet sein, dass sie 

sowohl die Kostenentwicklung bei Erzeugung und Bereitstellung der 

Fernwärme durch das Unternehmen als auch die jeweiligen Verhältnisse 

auf dem Wärmemarkt angemessen berücksichtigen. Sie müssen die 

maßgeblichen Berechnungsfaktoren vollständig und in allgemein ver-

ständlicher Form ausweisen. Bei Anwendung der Preisänderungsklau-

seln ist der prozentuale Anteil des die Brennstoffkosten abdeckenden 

Preisfaktors an der jeweiligen Preisänderung gesondert auszuweisen. 

Eine Änderung einer Preisänderungsklausel darf nicht einseitig durch öf-

fentliche Bekanntgabe erfolgen.  

(5)   Hat ein Energieversorgungsunternehmen gegenüber einem Fern-

wärmeversorgungsunternehmen nach § 24 Absatz 1 oder Absatz 4 des 

Energiesicherungsgesetzes vom 20. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3681), 

das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 8. Juli 2022 (BGBl. I S. 

1054) geändert worden ist, den Preis für die Lieferung von Gas zur Er-

zeugung von Fernwärme erhöht, so sind dieses Fernwärmeversorgungs-

unternehmen sowie ein Fernwärmeversorgungsunternehmen, das sei-

nerseits Wärme von einem solchen Fernwärmeversorgungsunternehmen 
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geliefert bekommt, berechtigt, ein in einem Wärmeliefervertrag verein-

bartes und insoweit einschlägiges Preisanpassungsrecht frühestens zwei 

Wochen nach der Gaspreiserhöhung auszuüben, auch wenn in dem 

Wärmeliefervertrag ein längerer Zeitraum für die Anpassung des Preises 

für die Wärmelieferung an die Änderung der durch die Gaspreiserhöhung 

gestiegenen Bezugskosten vereinbart wurde. Die Ausübung des Preis-

anpassungsrechts ist dem Kunden in Textform mitzuteilen und mit einer 

Begründung zu versehen. Die Preisanpassung wird frühestens zwei Wo-

chen nach dem Tag, der auf den Tag des Zugangs der mit der Begrün-

dung versehenen Mitteilung folgt, wirksam. Übt das Fernwärmeversor-

gungsunternehmen ein vertraglich vereinbartes Preisanpassungsrecht 

gegenüber dem Kunden nach Maßgabe des Satzes 1 aus, hat der 

Kunde das Recht, den Wärmeliefervertrag außerordentlich mit Wirkung 

spätestens zum Ende des ersten Jahres nach Wirksamwerden der Preis-

änderung zu kündigen. Die Kündigung ist dabei binnen vier Wochen 

nach Wirksamwerden der Preisänderung in Textform gegenüber dem 

Fernwärmeversorgungsunternehmen unter Angabe des gewählten Wirk-

samkeitszeitpunkts zu erklären. In der Preisanpassungsmitteilung nach 

Satz 2 ist auf das Kündigungsrecht nach Satz 3 und auf das Überprü-

fungsrecht nach Absatz 6 Satz 1 hinzuweisen. 

(6)   Bis zur Aufhebung der Feststellung nach § 24 Absatz 1 Satz 1 des 

Energiesicherungsgesetzes durch die Bundesnetzagentur hat der Kunde 

des Fernwärmeversorgungsunternehmens, das ein vertraglich vereinbar-

tes Preisanpassungsrecht gegenüber dem Kunden nach Maßgabe des 

Absatzes 5 Satz 1 ausgeübt hat, das Recht, alle zwei Monate ab Wirk-

samwerden einer solchen Preisanpassung die Überprüfung und gegebe-

nenfalls unverzügliche Preissenkung auf ein angemessenes Niveau zu 

verlangen. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat dem Kunden 

innerhalb einer Frist von zwei Wochen das Ergebnis der Überprüfung 

und eine etwaige Preisänderung mitzuteilen und zu begründen. Dabei 

sind für die Angemessenheit des Preises beim Fernwärmeversorgungs-

unternehmen seit der Preisanpassung nach Absatz 5 Satz 1 eingetre-

tene Kostensenkungen und das Recht des Fernwärmeversorgungsunter-

nehmens, nach § 24 Absatz 4 des Energiesicherungsgesetzes vom 

Energieversorgungsunternehmen eine Anpassung des Gaspreises zu 

verlangen, zu berücksichtigen. Erfolgt auf ein Verlangen des Kunden 

nach Satz 1 keine Preissenkung, hat der Kunde das Recht, den Wärme-

liefervertrag ohne Einhaltung einer Frist außerordentlich mit Wirkung 

spätestens zum Ende des ersten Jahres nach Zugang der Mitteilung 

nach Satz 2 zu kündigen. Die Kündigung ist dabei binnen vier Wochen 

nach Zugang der Mitteilung nach Satz 2 in Textform gegenüber dem 

Fernwärmeversorgungsunternehmen unter Angabe des gewählten Wirk-

samkeitszeitpunkts zu erklären. In der Mitteilung nach Satz 2 ist auf das 

Kündigungsrecht nach Satz 4 hinzuweisen. 

(7)   Nach der Aufhebung der Feststellung nach § 24 Absatz 1 Satz 1 

des Energiesicherungsgesetzes durch die Bundesnetzagentur ist Absatz 

6 entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass sechs Wochen 

nach Aufhebung der Feststellung nach § 24 Absatz 1 Satz 1 des Ener-

giesicherungsgesetzes das Fernwärmeversorgungsunternehmen ver-

pflichtet ist, den Kunden über die Aufhebung der Feststellung zu unter-

richten und den Preis auf ein angemessenes Niveau abzusenken. Wird 

ein höherer Preis vorgesehen als der Preis, der vor der Ausübung eines 

vertraglich vereinbarten Preisanpassungsrechts nach Maßgabe des Ab-

satzes 5 Satz 1 galt, muss das Fernwärmeversorgungsunternehmen 

dem Kunden die Angemessenheit dieses höheren Preises nachvollzieh-

bar darlegen. 

§ 25 Abschlagszahlungen 

(1)   Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann das 

Fernwärmeversorgungsunternehmen für die nach der letzten Abrech-

nung verbrauchte Fernwärme sowie für deren Bereitstellung und Mes-

sung Abschlagszahlung verlangen. Die Abschlagszahlung auf das ver-

brauchsabhängige Entgelt ist entsprechend dem Verbrauch im zuletzt 

abgerechneten Zeitraum anteilig zu berechnen. Ist eine solche Berech-

nung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem 

durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde 

glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies ange-

messen zu berücksichtigen. 

(2)   Ändern sich die Preise, so können die nach der Preisänderung an-

fallenden Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisände-

rung entsprechend angepasst werden. 

(3)   Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen 

verlangt wurden, so ist der übersteigende Betrag unverzüglich zu erstat-

ten, spätestens aber mit der nächsten Abschlagsforderung zu verrech-

nen. Nach Beendigung des Versorgungsverhältnisses sind zuviel ge-

zahlte Abschläge unverzüglich zu erstatten. 

§ 26 Vordrucke für Rechnungen und Abschläge 

Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen verständlich sein. 

Die für die Forderung maßgeblichen Berechnungsfaktoren sind vollstän-

dig und in allgemein verständlicher Form auszuweisen. 

§ 27 Zahlung, Verzug 

(1)   Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Fernwärmeversor-

gungsunternehmen angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wo-

chen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. 

(2)   Bei Zahlungsverzug des Kunden kann das Fernwärmeversorgungs-

unternehmen, wenn es erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag 

durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen 

Kosten auch pauschal berechnen. 

§ 28 Vorauszahlungen 

(1)   Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, für den 

Wärmeverbrauch eines Abrechnungszeitraums Vorauszahlung zu ver-

langen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles zu besorgen ist, 

dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht recht-

zeitig nachkommt. 

(2)   Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorherge-

henden Abrechnungszeitraumes oder dem durchschnittlichen Verbrauch 

vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch 

erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Er-

streckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und erhebt 

das Fernwärmeversorgungsunternehmen Abschlagszahlungen, so kann 

es die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die 

Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen. 

(3)   Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann das Fernwärme-

versorgungsunternehmen auch für die Erstellung oder Veränderung des 

Hausanschlusses Vorauszahlung verlangen. 

§ 29 Sicherheitsleistung 

(1)   Ist der Kunde oder Anschlussnehmer zur Vorauszahlung nicht in der 

Lage, so kann das Fernwärmeversorgungsunternehmen in angemesse-

ner Höhe Sicherheitsleistung verlangen. 

(2)   Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 

des Bürgerlichen Gesetzbuchs verzinst. 

(3)   Ist der Kunde oder Anschlussnehmer in Verzug und kommt er nach 

erneuter Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zahlungsver-

pflichtungen aus dem Versorgungsverhältnis nach, so kann sich das 

Fernwärmeversorgungsunternehmen aus der Sicherheit bezahlt ma-

chen. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste 

beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden oder An-

schlussnehmers. 

(4)   Die Sicherheit ist zurückzugeben, wenn ihre Voraussetzungen weg-

gefallen sind. 

§ 30 Zahlungsverweigerung 

Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen 

zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,  

1. soweit sich aus den Umständen ergibt, dass offensichtliche Fehler 

vorliegen, und 

2. wenn der Zahlungsaufschub oder die Zahlungsverweigerung inner-

halb von zwei Jahren nach Zugang der fehlerhaften Rechnung oder 

Abschlagsberechnung geltend gemacht wird. 

§ 31 Aufrechnung 

Gegen Ansprüche des Fernwärmeversorgungsunternehmens kann nur 

mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen 

aufgerechnet werden. 

§ 32 Laufzeit des Versorgungsvertrages, Kündigung 

(1)   Die Laufzeit von Versorgungsverträgen beträgt höchstens zehn 

Jahre. Wird der Vertrag nicht von einer der beiden Seiten mit einer Frist 

von neun Monaten vor Ablauf der Vertragsdauer gekündigt, so gilt eine 

Verlängerung um jeweils weitere fünf Jahre als stillschweigend verein-

bart. 
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(2)   Ist der Mieter der mit Wärme zu versorgenden Räume Vertrags-

partner, so kann er aus Anlass der Beendigung des Mietverhältnisses 

den Versorgungsvertrag jederzeit mit zweimonatiger Frist kündigen. 

(3)   Tritt anstelle des bisherigen Kunden ein anderer Kunde in die sich 

aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so be-

darf es hierfür nicht der Zustimmung des Fernwärmeversorgungsunter-

nehmens. Der Wechsel des Kunden ist dem Unternehmen unverzüglich 

mitzuteilen. Das Unternehmen ist berechtigt, das Vertragsverhältnis aus 

wichtigem Grund mit zweiwöchiger Frist auf das Ende des der Mitteilung 

folgenden Monats zu kündigen. 

(4)   Ist der Kunde Eigentümer der mit Wärme zu versorgenden Räume, 

so ist er bei der Veräußerung verpflichtet, das Fernwärmeversorgungs-

unternehmen unverzüglich zu unterrichten. Erfolgt die Veräußerung wäh-

rend der ausdrücklich vereinbarten Vertragsdauer, so ist der Kunde ver-

pflichtet, dem Erwerber den Eintritt in den Versorgungsvertrag aufzuerle-

gen. Entsprechendes gilt, wenn der Kunde Erbbauberechtigter, Nieß-

braucher oder Inhaber ähnlicher Rechte ist. 

(5)   Tritt anstelle des bisherigen Fernwärmeversorgungsunternehmens 

ein anderes Unternehmen in die sich aus dem Vertragsverhältnis erge-

benden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der Zustim-

mung des Kunden. Der Wechsel des Fernwärmeversorgungsunterneh-

mens ist öffentlich bekanntzugeben. Der Kunde ist berechtigt, das Ver-

tragsverhältnis aus wichtigem Grund mit zweiwöchiger Frist auf das 

Ende des der Bekanntgabe folgenden Monats zu kündigen. 

(6)   Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

§ 33 Einstellung der Versorgung, fristlose 
Kündigung 

(1)   Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Versor-

gung fristlos einzustellen, wenn der Kunde den allgemeinen Versorgungs-

bedingungen zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um  

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anla-

gen abzuwenden, 

2. den Verbrauch von Fernwärme unter Umgehung, Beeinflussung oder 

vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern oder 

3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Kunden oder störende 

Rückwirkungen auf Einrichtungen des Unternehmens oder Dritter 

ausgeschlossen sind. 

(2)   Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung 

einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist das Fernwärmeversor-

gungsunternehmen berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach An-

drohung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der Kunde darlegt, dass die 

Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhand-

lung stehen, und hinreichende Aussicht besteht, dass der Kunde seinen 

Verpflichtungen nachkommt. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen 

kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung andro-

hen. 

(3)   Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat die Versorgung un-

verzüglich wieder aufzunehmen, sobald die Gründe für ihre Einstellung 

entfallen sind und der Kunde die Kosten der Einstellung und Wiederauf-

nahme der Versorgung ersetzt hat. Die Kosten können pauschal berech-

net werden. 

(4)   Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist in den Fällen des Ab-

satzes 1 berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, in den 

Fällen der Nummern 1 und 3 jedoch nur, wenn die Voraussetzungen zur 

Einstellung der Versorgung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwi-

derhandlungen nach Absatz 2 ist das Unternehmen zur fristlosen Kündi-

gung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; Absatz 

2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

§ 34 Gerichtsstand 

(1)   Der Gerichtsstand für Kaufleute, die nicht zu den in § 4 des Han-

delsgesetzbuchs bezeichneten Gewerbetreibenden gehören, juristische 

Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sonderver-

mögen ist am Sitz der für den Kunden zuständigen Betriebsstelle des 

Fernwärmeversorgungsunternehmens. 

(2)   Das gleiche gilt,  

1. wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat     

oder 

2. wenn der Kunde nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder ge-

wöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich dieser Verord-

nung verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 

Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 

 

Ergänzende Bedingungen der enercity AG für die Belieferung mit 
Fernwärme 
 
Auf Grundlage der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 

Versorgung mit Fernwärme – AVBFernwärmeV“ gelten für die Beliefe-

rung mit Fernwärme die nachfolgenden Ergänzenden Bedingungen: 

1 Fernwärmepreise  

1.1    Der für die Wärmelieferung zu zahlende Wärmepreis setzt sich zu-

sammen aus  

 einem Leistungspreis für die eingestellte Wärmeleistung. Diese wird 

im Einvernehmen mit der Kundin/dem Kunden durch einen Mengen-

begrenzer geregelt.  

 einem Arbeitspreis für die gelieferte Wärmemenge.  

Die jeweils aktuell geltenden Preise ergeben sich aus dem „Preisblatt 

enercity Fernwärme“, die als Anlage dem Vertrag beigefügt ist. Sie wer-

den jeweils nach Ziffer 2 dieser Ergänzenden Bedingungen zum 01.04. 

und 01.10. eines jeden Jahres durch öffentliche Bekanntmachung ange-

passt. 

1.2    Der abgerechnete Jahresleistungsbetrag errechnet sich aus der 

höchsten eingestellten Wärmeleistung Pe in kW und dem Leistungspreis 

in EUR/(kW · Jahr) (nach Preisblatt) und einem Ausnutzungsfaktor. Eine 

niedrigere eingestellte Wärmeleistung führt bei gleichem Jahresver-

brauch zu einer höheren Jahresbenutzungsdauer und damit zu einem 

höheren Ausnutzungsfaktor.  

Der Jahresleistungsbetrag bestimmt sich wie folgt: 

Jahresleistungsbetrag =  

höchste eingestellte Wärmeleistung Pe [kW] · Leistungspreis [EUR/(kW · 

Jahr)] : Ausnutzungsfaktor 

1.3    Der Ausnutzungsfaktor orientiert sich an der Jahresbenutzungs-

dauer (Tben), d. h. dem Verhältnis Jahreswärmeverbrauch Q in MWh/a 

zur eingestellten höchsten Wärmeleistung Pe in kW. Der Ausnutzungs-

faktor ist umso größer, je länger die Benutzungsdauer ist. Der Ausnut-

zungsfaktor für das laufende Jahr basiert auf den im vorausgegangenen 

Rechnungsjahr ermittelten Werten und gilt jeweils für ein Rechnungsjahr. 

Diese Werte werden in der Abschlussrechnung ausgedruckt. Gleichzeitig 

wird der daraus resultierende Ausnutzungsfaktor für das folgende Rech-

nungsjahr mitgeteilt. 

Je nach Jahresbenutzungsdauer und Einsortierung in die nachfolgende 

Spaltennummer ergeben sich nachstehende Ausnutzungsfaktoren: 
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Anschlussleis-
tung in kW 

bis 
75 

76–
300 

301–
800 

801–
2.000 

ab 
2.001 

Jahresbenut-
zungsdauer in h/a 

Spaltennummer 

0 1 2 3 4 

bis 1.400 1,00 1,00 1,05 1,11 1,18 

1.401 bis 1.600 1,00 1,02 1,08 1,15 1,22 

1.601 bis 1.800 1,00 1,04 1,11 1,19 1,28 

1.801 bis 2.000 1,00 1,06 1,14 1,23 1,32 

2.001 bis 2.200 1,00 1,08 1,17 1,27 1,36 

2.201 bis 2.400 1,00 1,10 1,20 1,31 1,40 

über 2.400 1,00 1,12 1,23 1,35 1,45 

Die Zuordnung zur Spaltennummer erfolgt bei Vertragsabschluss und 

orientiert sich an der im Anschlussvertrag vereinbarten Anschlussleis-

tung. Sie wird neu festgelegt, wenn die eingestellte Wärmeleistung (Pe) 

länger als 5 Jahre weniger als 70 % der im Anschlussvertrag vereinbar-

ten Anschlussleistung betragen hat. 

1.4    Die Jahresbenutzungsdauer wird auf ein Durchschnittsjahr umge-

rechnet und dadurch von den jährlich unterschiedlichen Temperaturen 

(warmer oder kalter Winter) unabhängig gemacht. Dazu wird das Grad-

tagzahl-Verfahren angewandt und die aus den jeweiligen mittleren Tage-

stemperaturen für das Rechnungsjahr ermittelte Gradtagzahl (Gt) ins 

Verhältnis mit dem Jahresdurchschnittswert für Hannover von Gtn = 

3.998 gesetzt. Es gelten die vom Deutschen Wetterdienst – Wetteramt 

Hannover – ermittelten Werte. Werden Messort oder Durchschnittsgrad-

tagzahl (3.998) neu bestimmt, wird diese Formel entsprechend ange-

passt. Die Gradtagzahl (Gt) wird nach der VDI-Richtlinie 2067 ermittelt 

und die Benutzungsdauer für das vorausgegangene Rechnungsjahr er-

rechnet.  

Die Jahresbenutzungsdauer (Tben) für ein Durchschnittsjahr wird wie folgt 

berechnet: 

Tben = (Q · 1.000 : Pe) · (3.998 : Gt) 

hierin bedeuten: 

Tben = Jahresbenutzungsdauer für ein Durchschnittsjahr. 

Q = Wärmebezug im vorausgegangenen Rechnungsjahr in MWh. 

1.000 = Umrechnungsfaktor (MWh = 1.000 kWh). 

Gtn = Gradtagzahl für ein Durchschnittsjahr:  

Für Hannover = 3.998 

Gt = Gradtagzahl im vorausgegangenen Rechnungsjahr. 

Pe = Höchste eingestellte Wärmeleistung in kW, die der Ab-

schlussrechnung zugrunde liegt. 

1.5    Falls die enercity AG gegenüber dem Zeitpunkt des Abschlusses 

des Vertrages erhöhte oder zusätzliche gewinnunabhängige Steuern 

oder Abgaben oder Konzessionsabgabe oder die Fernwärmepreisbil-

dung unmittelbar oder mittelbar beeinflussende Belastungen, welche aus 

gesetzgeberischen Maßnahmen oder behördlichen Verfügungen resultie-

ren, zu entrichten hat, ist sie berechtigt, die vereinbarten Fernwärme-

preise zu erhöhen. Die Kundin/der Kunde kann eine entsprechende Er-

mäßigung des Fernwärmepreises verlangen, falls die von der enercity 

AG zu zahlenden gewinnunabhängigen Steuern, Abgaben oder Belas-

tungen ermäßigt werden oder fortfallen.  

2 Preisänderungsklausel  
(§ 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV) 

2.1    Basispreise des Wärmepreises (= P0) sind:  

 Leistungspreis LP0: 32,57 EUR/kW 

 Arbeitspreis AP0: 43,200 EUR/MWh  

Die Basispreise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

2.2    Nach Inkrafttreten des mit der Kundin/dem Kunden abgeschlosse-

nen Liefervertrages eintretende Änderungen der Preise werden mit Wir-

kung zum 1. April und zum 1. Oktober eines jeden Jahres der Kun-

din/dem Kunden öffentlich bekannt gegeben.  

Zur Berücksichtigung der Kostenentwicklung sind dabei  

 für den Leistungspreis: 

52 % des Basispreises (Absatz 2.1) an den Lohnindex und 48 % des 

Basispreises (Absatz 2.1) an den Investitionsgüterindex gebunden. 

Zur Sicherstellung der kostenneutralen Umstellung der Preisände-

rungsklausel zum 01.03.2021 wird dauerhaft ein Korrekturfaktor KLP 

= 1,19516 eingeführt. 

 für den Arbeitspreis: 

8 % des Basispreises (Absatz 2.1) an den Steinkohleindex, 17 % des 

Basispreises (Absatz 2.1) an den Erdgasindex, 16 % des Basisprei-

ses (Absatz 2.1) an den Stromindex, 9 % des Basispreises (Absatz 

2.1) an den CO2-Preis, 10 % des Basispreises (Absatz 2.1) an den 

Lohnindex, 10 % des Basispreises (Absatz 2.1) an den Investitions-

güterindex und 30 % des Basispreises (Absatz 2.1) an den Wärme-

preisindex als Abbildung des Wärmemarktes gebunden. Zur Sicher-

stellung der kostenneutralen Umstellung der Preisänderungsklausel 

zum 01.03.2021 wird dauerhaft ein Korrekturfaktor KAP = 0,98367 

eingeführt. 

Hieraus ergibt sich die Formel für die Änderung der Basispreise P0:  

 LP = LP0 · KLP · (0,52 · L : L0 + 0,48 · I : I0) 

 AP = AP0 · KAP · (0,08 · SK : SK0 + 0,17 · G : G0 + 0,16 · S : S0 + 0,09 · 

C : C0 + 0,10 · L : L0 + 0,10 · I : I0 + 0,30 · W : W0) 

Der durch die Änderung herbeigeführte Leistungs- und Arbeitspreis än-

dert sich in demselben Verhältnis, in dem sich die in Absatz 2.3 genann-

ten Preisfaktoren geändert haben.  

2.3    Der Berechnung der Basispreise (P0) liegen folgende Faktoren zu-

grunde: 

 Lohnindex (L0): Ist der für die Monate Oktober 2019 bis März 2020 

gültige Index-Mittelwert der tariflichen Monatsverdienste in der Ge-

samtwirtschaft ohne Sonderzahlungen (Basisjahr 2015 = 100), her-

ausgegeben vom Statistischen Bundesamt Deutschland (www.desta-

tis.de) und veröffentlicht in der genesis online Datenbank unter Ta-

bellenaufbau 62221-0002 Code WZ08-D-06. Er beträgt zum 

01.03.2021 110,55. 

 Investitionsgüterindex (I0): Ist der für die Monate Oktober 2019 bis 

März 2020 gültige Index-Mittelwert der Erzeugnisse der Investitions-

güterproduzenten (Basisjahr 2015 = 100), herausgegeben vom Sta-

tistischen Bundesamt Deutschland (www.destatis.de) und veröffent-

licht in der genesis online Datenbank unter Tabellenaufbau 61241-

0004 Sonderpositionen Code X002. Er beträgt zum 01.03.2021 

105,23. 

 Steinkohleindex (SK0): Ist der für die Monate Oktober 2019 bis März 

2020 gültige Index-Mittelwert des Erzeugerpreisindex gewerblicher 

Produkte: Deutschland, Monate, Güterverzeichnis Steinkohle (Basis-

jahr 2015 = 100), herausgegeben vom Statistischen Bundesamt 

Deutschland (www.destatis.de) und veröffentlicht in der genesis on-

line Datenbank unter Tabellenaufbau 61411-0004 3-steller Code 

GP09-051. Er beträgt zum 01.03.2021 107,62. 

 Erdgasindex (G0): Ist der für die Monate Oktober 2019 bis März 2020 

gültige Index-Mittelwert der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 

(Inlandsabsatz), Erdgas, bei Abgabe an Kraftwerke ohne CO2-Ab-

gabe (Basisjahr 2015 = 100), herausgegeben vom Statistischen Bun-

desamt Deutschland (www.destatis.de) und veröffentlicht in den lan-

gen Reihen Fachserie 17, Reihe 2, lfd. Nr. 652. Er beträgt zum 

01.03.2021 78,58. 

 Stromindex (S0): Ist der für die Monate Oktober 2019 bis März 2020 

gültige Index-Mittelwert des Erzeugerpreisindex gewerblicher Pro-

dukte: Deutschland, Monate, Güterverzeichnis für Elektrischer Strom, 

Börsenpreis (Basisjahr 2015 = 100), herausgegeben vom Statisti-

schen Bundesamt Deutschland (www.destatis.de) und veröffentlicht 

in der genesis online Datenbank unter Tabellenaufbau 61241-0004 

9-steller Code 351115300. Er beträgt zum 01.03.2021 122,92. 

 CO2-Preis (C0): Ist der für die Monate Oktober 2019 bis März 2020 

für die Lieferjahre 2020 und 2021 gültige Mittelwert basierend auf 

den Notierungen für Emissionszertifikate Typ European Emission Al-

lowances (EUA) der European Energy Exchange (EEX). Der Mittel-

wert wird auf der homepage von enercity unter folgendem Link veröf-

fentlicht: www.enercity.de/infothek. Er beträgt zum 01.03.2021 24,02 

EUR/t. 

 Wärmepreisindex (W0): Ist der für die Monate Oktober 2019 bis März 

2020 gültige Index-Mittelwert der Verbraucherpreise für Deutschland 

Wärmepreisindex (Fernwärme, einschließlich Umlage) (Basisjahr 

2015 = 100), herausgegeben vom Statistischen Bundesamt Deutsch-

land (www.destatis.de) und veröffentlicht in der genesis online Daten-

bank unter Tabellenaufbau 61111-0006 Sonderpositionen Code 

CC13-77. Er beträgt zum 01.03.2021 96,93. 



 

 

Versorgungsbedingungen enercity Fernwärme 01.10.2022  Seite 8 von 11 

 

2.4    Die neuen Indizes L, I, SK, G, S und W sowie der CO2-Preis wer-

den mit einem Zeitverzug von sechs Monaten aus dem arithmetischen 

Mittel der zugrundeliegenden Mittelwerte des vorletzten Halbjahres gebil-

det. Bei Preisanpassungen zum 01.04. wird daher das arithmetische Mit-

tel aus den Monaten April bis einschließlich September des Vorjahres 

gebildet. Bei Preisanpassungen zum 01.10. wird das arithmetische Mittel 

aus dem Zeitfenster Oktober des Vorjahres bis einschließlich März des 

aktuellen Jahres gebildet. 

2.5    Die vorstehenden Indexwerte L, I, SK, G, S und W werden durch 

das Statistische Bundesamt Deutschland etwa alle fünf Jahre auf ein 

neues Basisjahr umgestellt. Die Umrechnung auf das vorhergehende 

Basisjahr wird über einen konstanten Faktor kostenneutral für den Kun-

den durchgeführt (Korrekturfaktor). Eine entsprechende Veränderung 

wird jeweils mit der öffentlichen Bekanntmachung zur Preisanpassung 

bekannt gegeben. 

2.6    Bei Wegfall und Systemänderung der bei den Preisfaktoren in Be-

zug genommenen Regelungen treten die wirtschaftlich entsprechenden 

Nachfolgeregelungen an deren Stelle.  

2.7    Die enercity AG ist berechtigt, die vereinbarten Preise für Fern-

wärme um diejenigen Belastungen zu erhöhen, die ihr aufgrund der Gas-

beschaffungsumlage nach der Gaspreisanpassungsverordnung und der 

Gasspeicherumlage gemäß § 35 e EnWG entstanden sind. Falls und so-

weit die von der enercity AG aufgrund der Gasbeschaffungsumlage nach 

der Gaspreisanpassungsverordnung und der Gasspeicherumlage ge-

mäß § 35 e EnWG zu zahlenden Belastungen in den Preis eingerechnet 

wurden und ermäßigt werden oder fortfallen, reduziert sich der Preis für 

Fernwärme entsprechend. 

3 Wärmeträger  
(§ 4 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 1 AVBFernwärmeV) 

Vereinbarter Wärmeträger ist Heizwasser mit einer Vorlauftemperatur 

von 110°C. 

4 Art und Umfang der Belieferung  
(§ 5 Abs. 1 Satz 1 AVBFernwärmeV) 

4.1    Es wird eine eingestellte Wärmeleistung (Pe) vereinbart, die der 

höchsten zu erwartenden Wärmeleistung vom 01.09. bis zum 31.08. des 

Folgejahres (Heizperiode) entspricht. Die eingestellte Wärmeleistung 

wird im Einvernehmen mit der Kundin/dem Kunden durch einen Mengen-

begrenzer an der Übergabestelle der enercity AG eingestellt. 

4.2    Bei erstmaliger Lieferung nach Erstellung des Fernwärmehausan-

schlusses kann die eingestellte Wärmeleistung erst nach Ablauf der Erst-

laufzeit des Vertrages reduziert werden. 

4.3    Soll die bisher eingestellte Wärmeleistung nach Ablauf der Erstlauf-

zeit verringert werden, wird die niedrigere Wärmeleistung, wenn sie vor 

dem 15. Februar einer Heizperiode bestellt worden ist, vom nächsten 

Abrechnungsmonat an berücksichtigt. Bestellt die Kundin/der Kunde 

nach diesem Termin eine niedrigere Wärmeleistung, wird dies erst ab 

der nächsten Heizperiode berücksichtigt. 

4.4    Soll in der laufenden Heizperiode die bisher eingestellte Wärme-

leistung erhöht werden, wird die höhere Wärmeleistung von dem Datum 

an berechnet, an dem sie eingestellt worden ist. Musste die Wärmeleis-

tung für das Gebäude erhöht werden, um eine ausreichende Beheizung 

zu gewährleisten, kann vor der nächsten Heizperiode keine niedrigere 

Wärmeleistung bestellt werden. Die Wärmeleistung kann dann nur unter 

der Voraussetzung wieder gesenkt werden, wenn eine Erhöhung der ein-

gestellten Wärmeleistung durch Änderungen an der Hausanlage inner-

halb der folgenden Heizperiode ausgeschlossen werden kann.  

5 Erstlaufzeit des Vertrages  
(§32 Abs. 1 Satz 1 AVBFernwärmeV) 

Sofern im Produktblatt „Liefervertrag enercity Fernwärme“  

nichts Abweichendes vereinbart ist, beträgt die Erstlaufzeit des 

Vertrages 5 Jahre. 

6 Messverfahren (§ 18 Abs. 1 AVBFernwärmeV) 

Die Wärmemengenmessung wird durch Wärmezähler vorgenommen.  

7 Berechnungsfehler (§ 21 AVBFernwärmeV) 

Ist bei festgestellten Berechnungsfehlern der Verbrauch durch Schät-

zung zu ermitteln, so wird das Gradtagszahlverfahren (VDI-Richtlinie 

2067) angewendet. Dazu wird die aus den jeweiligen mittleren Tages-

temperaturen für das Rechnungsjahr ermittelte Gradtagzahl ins Verhält-

nis mit dem Jahresdurchschnittswert des Rechnungsjahres der letzten 

fehlerfreien Ablesung gesetzt. Es gelten die vom Deutschen Wetter-

dienst (www.dwd.de) – Wetteramt Hannover – ermittelten Werte. 

8 Abrechnungszeiten  
(§ 24 Abs. 1 und 2, § 25 AVBFernwärmeV) 

8.1    Die Abrechnung erfolgt, sofern die Kundin/der Kunde keine andere 

Regelung wünscht, als Jahresabrechnung von etwa 12 Monaten. Die 

enercity AG erhebt monatliche Abschlagszahlungen (Teilbeträge). Das 

Rechnungsjahr entspricht der Heizperiode (01.09.–31.08. des Folgejahres). 

8.2    Die Abrechnung der Wärmelieferung beginnt mit Aufnahme der 

Fernwärmelieferung. Bis zur ersten Abschlussrechnung wird, zur Bestim-

mung des Ausnutzungsfaktors, von einer Jahresbenutzungsdauer (Tben) 

von 1.900 Stunden als mittlere Benutzungsstundenzahl ausgegangen. 

9 Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederher-
stellung der Versorgung  
(§§ 27 Abs. 2, 33 AVBFernwärmeV) 

9.1    Befindet sich die Kundin/der Kunde in Zahlungsverzug und fordert 

sie/ihn die enercity AG erneut zur Zahlung auf oder lässt die enercity AG 

den Betrag durch einen Beauftragten einziehen, stellt die enercity AG 

der Kundin/dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten als Verzugs-

schaden pauschal in Rechnung.  

Die Kundin/der Kunde hat das Recht nachzuweisen, dass ein Verzugs-

schaden überhaupt nicht oder wesentlich niedriger entstanden ist, als es 

die Pauschale ausweist.  

Ein Forderungseinzug durch einen Beauftragten mittels Inkassogang er-

folgt erst, wenn der Forderungsbetrag über 100 Euro liegt.  

Diese Kosten werden unabhängig davon berechnet, ob daneben Sper-

rungs- oder Zählerausbaumaßnahmen durchgeführt werden. Diese Pau-

schalen gelten nicht für die durch gerichtliche Geltendmachung der For-

derung entstehenden Kosten. 

9.2    Die enercity AG erhebt von Kundinnen und Kunden, die keine Ver-

braucher sind, eine Verzugskostenpauschale in Höhe von 40,00 Euro * 

gemäß § 288 Absatz 5 des Bürgerlichen Gesetzbuches.  

*Kosten sind nicht umsatzsteuerpflichtig. 

9.3    Ist die Versorgung wegen Zuwiderhandlungen der Kundin/des Kun-

den eingestellt worden, so wird für die Wiederaufnahme der Versorgung 

eine Kostenpauschale von 10,23 EUR (12,17 EUR), wenn der Zähler ge-

sperrt war, bzw. von 30,68 EUR (36,51 EUR), wenn der Zähler ausge-

baut war, erhoben (§ 33 Abs. 3 AVBFernwärmeV). Die aufgeführten 

Bruttopreise in Klammern beinhalten 19 % Umsatzsteuer.  

10 Sonstige Regelungen 

10.1    Verändern sich die nach § 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV für die 

Ausgestaltung der Preisänderungsklausel maßgeblichen Berechnungs-

faktoren so erheblich, dass sie von der vereinbarten oder zuletzt verän-

derten Fassung der Preisänderungsklausel (Ziffer 2) nicht mehr ange-

messen berücksichtigt werden, so ist die enercity AG berechtigt und ver-

pflichtet, die Preisänderungsklausel den neuen Verhältnissen anzupas-

sen. Die Anpassung erfolgt durch öffentliche Bekanntgabe mit Wirkung 

für die bestehenden Fernwärmelieferungsverträge (§ 1 Abs. 4, § 4 Abs. 2 

AVBFernwärmeV), jedoch ohne Rückwirkung. 

10.2    Im Übrigen ist die enercity AG berechtigt, die Ergänzenden Bedin-

gungen zu ändern, wenn und soweit Änderungen der Verhältnisse dazu 

Anlass geben. Bei Änderungen sind die Interessen der Kundinnen/der 

Kunden und der enercity AG angemessen zu berücksichtigen. Änderun-

gen treten mit öffentlicher Bekanntgabe (§ 4 Abs. 2 AVBFernwärmeV) 

mit Wirkung für die bestehenden Fernwärmelieferungsverträge in Kraft. 

10.3    Gerichtsstand ist – soweit zulässig – Hannover.  

10.4    Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder 

werden, so wird die Gültigkeit der anderen Bestimmungen hierdurch 

nicht berührt.  

11 Information nach § 4 Abs. 2 Energiedienstleis-
tungsgesetz (EDL-G):  

Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und 

der Energieeinsparung mit Vergleichswerten zum Energieverbrauch so-

wie Kontaktmöglichkeiten zu Verbraucherorganisationen, Energieagentu-

ren oder ähnlichen Einrichtungen erhalten Sie auf folgenden Internetsei-

ten: www.proklima-hannover.de, www.ganz-einfach-energiesparen.de. 
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12 Schlichtungsverfahren  

Wir weisen nach § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz darauf hin, 

dass unser Unternehmen mit Ausnahme im Strom- und Gasbereich an 

keinem Verbraucherstreitbeilegungsverfahren teilnimmt. 

13 Widerrufsbelehrung 

Für Kunden, die Verbraucher im Sinne des § 13 des Bürgerlichen Ge-

setzbuches sind, bestehen die nachfolgenden Rechte:  

13.1 Widerrufsrecht  

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen 

diesen Vertrag zu widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertrags-

schlusses.  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

enercity AG ∙ Glockseeplatz 1 ∙ 30169 Hannover 

Telefon 0800 - 36 37 24 89 ∙ Telefax 0511 - 430-1876 

E-Mail kundenservice@enercity.de 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter 

Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu wi-

derrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Wider-

rufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 

über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist ab-

senden.  

13.2 Folgen des Widerrufs  

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, 

die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit 

Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie 

eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 

Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 

vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 

Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rück-

zahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ur-

sprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen 

wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 

Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Fern-

wärme während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen 

angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeit-

punkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsicht-

lich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im 

Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleis-

tungen entspricht. 

 
 
Ergänzende Bedingungen der enercity AG für den Anschluss an 
Fernwärme 
 
Auf Grundlage der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 

Versorgung mit Fernwärme – AVBFernwärmeV“ gelten für den An-

schluss an Fernwärme die nachfolgenden Ergänzenden Bedingungen: 

1 Art und Umfang des Anschlusses  
(§ 5 AVBFernwärmeV) 

1.1    Die enercity AG installiert auf dem Grundstück der Kundin/des 

Kunden einen Anschluss an das Fernwärmenetz. Der Hausanschluss 

besteht aus der Anschlussleitung zwischen den Verteilungsleitungen des 

Netzbetreibers und der Übergabestelle im Gebäude der Kundin/des Kun-

den. Die erforderlichen Anschlussleitungen werden von der enercity AG 

erstellt und verbleiben im Eigentum der enercity AG. Die Hauseinführung 

erfolgt auf dem kürzesten direkten Wege zwischen Verteilungsleitung 

und Gebäudeeinführung.  

1.2    Der Anschluss wird für eine von der Kundin/dem Kunden zu benen-

nende Anschlussleistung ausgelegt. Die Kundin/der Kunde trägt für die 

ordnungsgemäße Leistungsangabe Sorge.  

1.3    Zeigt sich im Laufe des Betriebes, dass die vereinbarte Anschluss-

leistung wesentlich höher liegt als die tatsächlich benötigte, ist die ener-

city AG berechtigt, diese Leistung nach Absprache mit der Kundin/dem 

Kunden anzupassen und einen niedrigeren Wert festzulegen. Zur Anpas-

sung an den wirklichen Bedarf kann die Kundin/der Kunde eine niedri-

gere Leistung als die vereinbarte Anschlussleistung bestellen, die dann 

von der enercity AG eingestellt und berechnet wird.  

2 Wärmeträger und Temperaturen  
(§ 4 AVBFernwärmeV) 

Als Wärmeträger dient Heizwasser. Die Vorlauftemperatur (VLT) be-

trägt 110° C ab einer Außentemperatur (AT) von –10° C. Sie wird ent-

sprechend der Außentemperatur gleitend auf 75° C abgesenkt (An-

nahme: 0° C AT entsprechen 90° C VLT). Die Rücklauftemperatur ist auf 

max. 40° C auszulegen. 

3 Kostenregelungen  
(§§ 9, 10, 13 AVBFernwärmeV) 

3.1    Regelungen zu Baukostenzuschüssen, Hausanschlusskosten und 

Inbetriebsetzungskosten liegen diesem Vertrag als Anlage „Regelung 

über die Kosten für den Anschluss an das Versorgungsnetz der enercity 

Fernwärme“ bei. 

3.2    Die Kosten für die Erstellung oder die Änderung des Hausan-

schlusses nach § 10 Abs. 5 AVB FernwärmeV werden von der enercity 

AG konkret für jeden Einzelfall berechnet und der Kundin/dem Kunden in 

Rechnung gestellt. 

4 Technische Anschlussbedingungen  
(§ 17 AVBFernwärmeV) 

4.1    Die enercity AG hat weitere technische Anforderungen an den 

Hausanschluss und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der An-

lage festgelegt. Diese „Technischen Anschlussrichtlinien für die Versor-

gung mit Fernwärme (TAR)“ liegen diesem Vertrag als Anlage bei und 

müssen beachtet werden.  

4.2    Vor Aufnahme von Reparaturen an der Hausanlage, bei denen die 

Heizungsanlage ganz oder teilweise entleert werden muss, ist die ener-

city AG rechtzeitig zu verständigen.  

4.3    Die Kundin/der Kunde hat die in ihren/seinen Räumen befindlichen 

Leitungen und Apparate, auch wenn keine Wärme entnommen wird, 

frostfrei zu halten.  

5 Sonstige Regelungen 

5.1    Die enercity AG ist berechtigt, die Ergänzenden Bedingungen zu 

ändern, wenn und soweit Änderungen der Verhältnisse dazu Anlass ge-

ben. Bei Änderungen sind die Interessen der Kundin/des Kunden und 

der enercity AG angemessen zu berücksichtigen. Änderungen treten mit 

öffentlicher Bekanntgabe (§ 4 Abs. 2 AVBFernwärmeV) mit Wirkung für 

die bestehenden Fernwärmelieferungsverträge in Kraft. 

5.2    Gerichtsstand ist – soweit zulässig – Hannover.  

6 Schlichtungsverfahren  

Wir weisen nach § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz darauf hin, 

dass unser Unternehmen mit Ausnahme im Strom- und Gasbereich an 

keinem Verbraucherstreitbeilegungsverfahren teilnimmt. 
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Ergänzende Bedingungen der enercity AG für die Belieferung mit 
Fernwärme zur Kühlung 
 
Auf Grundlage der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 

Versorgung mit Fernwärme – AVBFernwärmeV“ gelten für die Beliefe-

rung mit Fernwärme zur Kühlung die nachfolgenden Ergänzenden Be-

dingungen: 

1 Preise für Fernwärme zur Kühlung 

1.1    Der für die Wärmelieferung zur Kühlung zu zahlende Wärmepreis 

setzt sich zusammen aus  

 einem Leistungspreis für die eingestellte Wärmeleistung zur Kühlung. 

Diese wird im Einvernehmen mit der Kundin/dem Kunden durch ei-

nen Mengenbegrenzer geregelt.  

 einem Arbeitspreis für die gelieferte Wärmemenge.  

Die jeweils aktuell geltenden Preise ergeben sich aus dem „Preisblatt 

enercity Fernwärme zur Kühlung“, die als Anlage dem Vertrag beigefügt 

ist. Sie werden jeweils nach Ziffer 2 dieser Ergänzenden Bedingungen 

zum 01.04. und 01.10. eines jeden Jahres durch öffentliche Bekanntma-

chung angepasst. 

1.2    Der abgerechnete Jahresleistungsbetrag errechnet sich aus der 

höchsten eingestellten Wärmeleistung zur Kühlung Pe in kW und dem 

Leistungspreis in EUR/(kW · Jahr) (nach Preisblatt) und dem Ausküh-

lungsrabatt in Prozent.  

Der Jahresleistungsbetrag bestimmt sich wie folgt: 

Jahresleistungsbetrag =  

höchste eingestellte Wärmeleistung zur Kühlung Pe [kW] · Leistungs-

preis [EUR/(kW · Jahr)] · (1 – Auskühlungsrabatt [%]).  

1.3    Der Auskühlungsrabatt wird bestimmt durch die Auskühlung des 

Heizwassers der Kälteerzeugungsanlage und bestimmt sich je Kelvin er-

reichter Mindestauskühlung zu eins von hundert von den Leistungsprei-

sen. 

1.4    Falls die enercity AG gegenüber dem Zeitpunkt des Abschlusses 

des Vertrages erhöhte oder zusätzliche gewinnunabhängige Steuern 

oder Abgaben oder Konzessionsabgabe oder die Fernwärmepreisbil-

dung unmittelbar oder mittelbar beeinflussende Belastungen, welche aus 

gesetzgeberischen Maßnahmen oder behördlichen Verfügungen resultie-

ren, zu entrichten hat, ist sie berechtigt, die vereinbarten Preise für Fern-

wärme zur Kühlung zu erhöhen. Die Kundin/der Kunde kann eine ent-

sprechende Ermäßigung des Preises für Fernwärme zur Kühlung verlan-

gen, falls die von der enercity AG zu zahlenden gewinnunabhängigen 

Steuern, Abgaben oder Belastungen ermäßigt werden oder fortfallen.  

2 Preisänderungsklausel  
(§ 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV) 

2.1    Nach Inkrafttreten des mit der Kundin/dem Kunden abgeschlosse-

nen Liefervertrages eintretende Änderungen der Preise werden mit Wir-

kung zum 1. April und zum 1. Oktober eines jeden Jahres der Kun-

din/dem Kunden öffentlich bekannt gegeben.  

2.2    Die Preise für Fernwärme zur Kühlung ändern sich entsprechend 

im Verhältnis zur Preisentwicklung des Produktes „enercity Fernwärme“. 

Dabei sind die Preisbestandteile wie folgt gebunden: 

 die Leistungspreise zur Kälteerzeugung (LpK): 

100 % der Basispreise (Absatz 2.3) an den aktuellen Leistungspreis 

für enercity Fernwärme 

 die Arbeitspreise zur Kälteerzeugung (ApK): 

100 % der Basispreise (Absatz 2.3) an den Arbeitspreis enercity 

Fernwärme. 

Hieraus ergibt sich die Formel für die möglichen Änderungen der Basis-

preise P0 zu:  

 LPK = LPK0 · LPLP : LP0  

 APK = APK0 · APAP : AP0  

Der durch die Änderung herbeigeführte Leistungs- und Arbeitspreis darf 

sich von den Basispreisen in den genannten Anteilen höchstens in dem 

Verhältnis unterscheiden, in welchem die in Absatz 2.3 genannten Preis-

faktoren sich geändert haben. Änderungen der Preisfaktoren, die ganz 

oder teilweise nicht für Preisänderungen genutzt worden sind, können 

später im Rahmen der Höchstgrenzen genutzt werden, jedoch nicht mit 

rückwirkender Geltung.  

2.3    Basispreise der Wärmepreise (= PK0) sind:  

 Für die Sommermonate (1. April bis 30. September) 

 Leistungspreis LPK0: 4,00 EUR/kW 

 Arbeitspreis APK0: 12,800 EUR/MWh  

 Für die Wintermonate (1. Oktober bis 31. März) 

 Jahresleistungspreis LPK0: 16,89 EUR/kW 

 Arbeitspreis APK0: 25,427 EUR/MWh  

Die Basispreise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

2.4    Der Berechnung der Basispreise (PK0) liegen folgende Faktoren zu-

grunde:  

 Leistungspreis für die Belieferung mit enercity Fernwärme (LP0): der 

am 01.10.2012 gültige Leistungspreis für die Belieferung mit enercity 

Fernwärme und beträgt 33,778 EUR/kW. Der neue Leistungspreis 

LPLP entspricht dem zum jeweiligen Zeitpunkt der Preisanpassung 

gültigen Leistungspreis für die Belieferung mit enercity Fernwärme.  

 Arbeitspreis für die Belieferung mit enercity Fernwärme (AP0): der am 

01.10.2012 gültige Arbeitspreis für die Belieferung mit enercity Fern-

wärme und beträgt 50,582 EUR/MWh. Der neue Arbeitspreis APAP 

entspricht dem zum jeweiligen Zeitpunkt der Preisanpassung gültigen 

Arbeitspreis für die Belieferung mit enercity Fernwärme.  

2.5    Die enercity AG ist berechtigt, die vereinbarten Preise für Fern-

wärme zur Kühlung um diejenigen Belastungen zu erhöhen, die ihr auf-

grund der Gasbeschaffungsumlage nach der Gaspreisanpassungsver-

ordnung und der Gasspeicherumlage gemäß § 35 e EnWG entstanden 

sind. Falls und soweit die von der enercity AG aufgrund der Gasbeschaf-

fungsumlage nach der Gaspreisanpassungsverordnung und der 

Gasspeicherumlage gemäß § 35 e EnWG zu zahlenden Belastungen in 

den Preis eingerechnet wurden und ermäßigt werden oder fortfallen, re-

duziert sich der Preis für Fernwärme zur Kühlung entsprechend. 

3 Wärmeträger  
(§ 4 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 1 AVBFernwärmeV) 

Vereinbarter Wärmeträger ist Heizwasser mit einer minimalen Vorlauf-

temperatur in den Sommermonaten (April bis September) von in der Re-

gel 75°C und in den Wintermonaten (Oktober bis März) von 110°C.  

4 Art und Umfang der Belieferung  
(§ 5 Abs. 1 Satz 1 AVBFernwärmeV) 

4.1    Die Wärmelieferung erfolgt direkt ohne Wärmetauscher von der 

enercity AG und ist ausschließlich für die Erzeugung von Kälte bestimmt. 

4.2    Es wird eine eingestellte Wärmeleistung zur Kühlung (Pe) verein-

bart, die der höchsten zu erwartenden Wärmeleistung zur Kälteerzeu-

gung entspricht. Die eingestellte Wärmeleistung wird im Einvernehmen 

mit der Kundin/dem Kunden durch einen Mengenbegrenzer an der Über-

gabestelle von der enercity AG eingestellt. 

4.3    Bei erstmaliger Lieferung nach Erstellung des Fernwärmehausan-

schlusses kann die eingestellte Wärmeleistung zur Kühlung erst nach 

Ablauf der Erstlaufzeit des Vertrages reduziert werden. 

4.4    Soll die bisher eingestellte Wärmeleistung zur Kühlung nach Ablauf 

der Erstlaufzeit verringert werden, wird die niedrigere Wärmeleistung zur 

Kühlung, wenn sie vor dem 15. Februar bestellt worden ist, vom nächs-

ten Abrechnungsmonat an berücksichtigt. Bestellt die Kundin/der Kunde  

nach diesem Termin eine niedrigere Wärmeleistung zur Kühlung, wird 

dies erst ab dem 1. Oktober des laufenden Jahres berücksichtigt. 

4.5    Soll in der laufenden Heizperiode die bisher eingestellte Wärme-

leistung zur Kühlung erhöht werden, wird die höhere Wärmeleistung zur 

Kühlung von dem Datum an berechnet, an dem sie eingestellt worden ist.  
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5 Erstlaufzeit des Vertrages  
(§32 Abs. 1 Satz 1 AVBFernwärmeV) 

Sofern im Produktblatt „Liefervertrag enercity Fernwärme zur Kühlung“ 

nichts Abweichendes vereinbart ist, beträgt die Erstlaufzeit des 

Vertrages 5 Jahre. 

6 Messverfahren (§ 18 Abs. 1 AVBFernwärmeV) 

Die Wärmemengenmessung wird durch Wärmezähler vorgenommen.  

7 Abrechnungszeiten  
(§ 24 Abs. 1 und 2, § 25 AVBFernwärmeV) 

7.1    Die Abrechnung erfolgt, sofern die Kundin/der Kunde keine andere 

Regelung wünscht, als Jahresabrechnung von etwa 12 Monaten. Die 

enercity AG erhebt monatliche Abschlagszahlungen (Teilbeträge). Das 

Rechnungsjahr entspricht der Heizperiode (01.09.–31.08. des Folgejahres). 

7.2    Die Abrechnung der Wärmelieferung beginnt mit Aufnahme der 

Fernwärmelieferung zur Kühlung.  

8 Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederher-
stellung der Versorgung  
(§§ 27 Abs. 2, 33 AVBFernwärmeV) 

8.1    Befindet sich die Kundin/der Kunde in Zahlungsverzug und fordert 

sie/ihn die enercity AG erneut zur Zahlung auf oder lässt die enercity AG 

den Betrag durch einen Beauftragten einziehen, stellt die enercity AG 

der Kundin/dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten als Verzugs-

schaden pauschal in Rechnung.  

Die Kundin/der Kunde hat das Recht nachzuweisen, dass ein Verzugs-

schaden überhaupt nicht oder wesentlich niedriger entstanden ist, als es 

die Pauschale ausweist.  

Ein Forderungseinzug durch einen Beauftragten mittels Inkassogang er-

folgt erst, wenn der Forderungsbetrag über 100 Euro liegt.  

Diese Kosten werden unabhängig davon berechnet, ob daneben Sper-

rungs- oder Zählerausbaumaßnahmen durchgeführt werden. Diese Pau-

schalen gelten nicht für die durch gerichtliche Geltendmachung der For-

derung entstehenden Kosten. 

8.2    Die enercity AG erhebt von der Kundin/dem Kunden, die/der kein 

Verbraucher ist, eine Verzugskostenpauschale in Höhe von 40,00 Euro * 

gemäß § 288 Absatz 5 des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

*Kosten sind nicht umsatzsteuerpflichtig. 

8.3    Ist die Versorgung wegen Zuwiderhandlungen der Kundin/des Kun-

den eingestellt worden, so wird für die Wiederaufnahme der Versorgung 

eine Kostenpauschale von 10,23 EUR (12,17 EUR), wenn der Zähler ge-

sperrt war, bzw. von 30,68 EUR (36,51 EUR), wenn der Zähler ausge-

baut war, erhoben (§ 33 Abs. 3 AVBFernwärmeV). Die aufgeführten 

Bruttopreise in Klammern beinhalten 19 % Umsatzsteuer.  

9 Sonstige Regelungen 

9.1    Verändern sich die nach § 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV für die Aus-

gestaltung der Preisänderungsklausel maßgeblichen Berechnungsfakto-

ren so erheblich, dass sie von der vereinbarten oder zuletzt veränderten 

Fassung der Preisänderungsklausel (Ziffer 2) nicht mehr angemessen 

berücksichtigt werden, so ist die enercity AG berechtigt und verpflichtet, 

die Preisänderungsklausel den neuen Verhältnissen anzupassen. Die 

Anpassung erfolgt durch öffentliche Bekanntgabe mit Wirkung für die be-

stehenden Verträge „enercity Fernwärme zur Kühlung“ (§ 1 Abs. 4, § 4 

Abs. 2 AVBFernwärmeV), jedoch ohne Rückwirkung. 

9.2    Im Übrigen ist die enercity AG berechtigt, die Ergänzenden Bedin-

gungen zu ändern, wenn und soweit Änderungen der Verhältnisse dazu 

Anlass geben. Bei Änderungen sind die Interessen der Kundin/der Kun-

den und der enercity AG angemessen zu berücksichtigen. Änderungen 

treten mit öffentlicher Bekanntgabe (§ 4 Abs. 2 AVBFernwärmeV) mit 

Wirkung für die bestehenden Verträge „enercity Fernwärme zur Kühlung“ 

in Kraft. 

9.3    Gerichtsstand ist – soweit zulässig – Hannover.  

9.4    Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder 

werden, so wird die Gültigkeit der anderen Bestimmungen hierdurch 

nicht berührt.  

 

 

10 Information nach § 4 Abs. 2 Energiedienstleis-
tungsgesetz (EDL-G) 

Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und 

der Energieeinsparung mit Vergleichswerten zum Energieverbrauch so-

wie Kontaktmöglichkeiten zu Verbraucherorganisationen, Energieagentu-

ren oder ähnlichen Einrichtungen erhalten Sie auf folgenden Internetsei-

ten: www.proklima-hannover.de, www.ganz-einfach-energiesparen.de. 

11 Schlichtungsverfahren  

Wir weisen nach § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz darauf hin, 

dass unser Unternehmen mit Ausnahme im Strom- und Gasbereich an 

keinem Verbraucherstreitbeilegungsverfahren teilnimmt. 
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